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Verwaltungsgrundsätze 

Stand: 14. Dezember 2021 

 

Die neuen Verwaltungsgrundsätze (VWG) ersetzen u. a. die VWG aus dem Jahr 1983 sowie Teile der 

VWG Verfahren aus dem Jahr 2005, die nicht im Dezember 2020 aktualisiert wurden. Sie folgen auch 

den Aktualisierungen der Verrechnungspreise im Mai 2021 im Außensteuergesetz (AStG) und sollen 

sicherstellen, dass die Auslegung und Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes in Deutschland mit 

den BEPS basierten Verrechnungspreisrichtlinien übereinkommen.  

 

Besonders hervorzuheben sind folgende Inhalte: 

• Etablierung des Risikokontrollansatzes, nach dem hat derjenige am Verrechnungspreissachver-

halt Beteiligte das Risiko, der die Kontrolle über das Risiko ausübt und die Fähigkeit besitzt, das 

Risiko zu tragen. Als Risikokontrolle wird dabei die Fähigkeit verstanden, darüber zu entschei-

den, ob Risiken eingegangen und „gemanagt“ werden können. 

• Bei immateriellen Werten ist nunmehr eine Analyse und Dokumentation der DEMPE-Funktionen 

erforderlich. Nach dem DEMPE-Konzept ist nur solchen Gruppenunternehmen multinationaler 

Unternehmensgruppen ein Ergebnisanteil aus der Verwertung immaterieller Wirtschaftsgüter 

zuzurechnen, die mit der Entwicklung (›Development‹), Verbesserung (›Enhancement‹),  

Erhaltung (›Maintenance‹), dem Schutz (›Protection‹) und der Verwertung (›Exploitation‹) des 

immateriellen Wertes zusammenhängende Funktionen ausüben und kontrollieren sowie die ent-

sprechenden Kosten tragen. 

• Begrenzung der Vergütungshöhe für bestimmte Finanzdienstleistungen, insbesondere beim 

gruppenweiten Liquiditätsmanagement (Cash-Pooling). Der Verrechnungspreis für die vom 

Cash Pool erbrachte Finanzdienstleistung kann nach der Kostenaufschlagsmethode unter  

Berücksichtigung eines Gewinnaufschlags von 5 bis 10 % ermittelt werden, wobei die am Cash 

Pool beteiligten Gruppengesellschaften den Verrechnungspreis anteilig (gleichmäßig) in Form 

einer Konzernumlage zu übernehmen haben. Soweit der Cash Pool über die koordinierende  

 



 

 

 

 

 

 

 

Rolle bei der kurzfristigen Liquiditätssteuerung hinausgehende Funktionen ausübt und Risiken 

übernimmt (Treasury-Funktionen ausübt und z. B. Kredit-, Liquiditäts- und Währungsrisiken für 

konzerninterne Fremdfinanzierungen trägt), kann dem Cash Pool eine höhere Vergütung als für 

eine funktions- und risikoarme Finanzdienstleistung zugerechnet werden, wenn dies im Rahmen 

einer Funktions- und Risikoanalyse von der Unternehmensgruppe nachgewiesen wird. 

• Anerkennung der Wertschöpfungsanalyse als Ausgangspunkt der Verrechnungspreisanalyse. 

• Pflicht zum sog. Outcome-Testing und Jahresendanpassungen, sofern die verbundenen Unter-

nehmen die Verrechnungspreise so bestimmen, dass auf Basis der Plandaten beim empfan-

genden Unternehmen ein fremdüblicher Profit-Level-Indicator zu erwarten ist. Fortan erwartet 

die Finanzverwaltung somit, dass sich nicht nur die Plan-, sondern auch die Ist-Ergebnisse        

innerhalb fremdüblicher Bandbreiten bewegen, was Verrechnungspreisanpassungen gegen   

Jahresende zwingend erforderlich machen wird. Hauptanwendungsgebiet dieser Änderung  

werden die Fälle sein, in denen die verbundenen Unternehmen die transaktionsbasierte Netto- 

margenmethode (TNMM) als geeignete Verrechnungspreismethode gewählt haben. 

• Routineunternehmen dürfen nunmehr zeitweise Verluste erzielen. Die Anforderung eines über 

einen längeren Zeitraum hinweg zu erzielenden Totalgewinns von Routineunternehmen besteht 

hingegen unverändert. 

• Die Quasi-Deckelung des Gewinnaufschlags vor Anwendung des hypothetischen Fremdver-

gleichs als Regelmethode bei immateriellen Werten oder Rechten bei Funktionsverlagerungen. 

• Routinedienstleistungen mit geringer Wertschöpfung (low value-adding services) mit einem  

pauschalen Gewinnaufschlag i. H. v. 5 % ohne tiefergehende Angemessenheitsanalyse wird 

akzeptiert. Hiervon ausgeschlossen sind allerdings Funktionen, die per se nicht als routine- 

mäßig ausgeführt gelten, insbesondere Tätigkeiten in den Bereichen Forschung und Entwick-

lung, Herstellung und Produktion, Verkauf, Marketing und Vertrieb. Für Transaktionen zwischen     

verbundenen Unternehmen, die allerdings im Kern Routinefunktionen als Grundlage des       

Leistungsaustauschs haben, dürfte die Änderung zu einer Vereinfachung der Verrechnungs-

preisanalyse und Verrechnungsbestimmung führen.  

 

Die Finanzverwaltung hat festgelegt, dass die Grundsätze sofort und auf alle offenen Fälle anzuwenden 

sind. Insofern sind die neuen VWG bei der Bestimmung, Dokumentation und Rechtfertigung von Ver-

rechnungspreisen ab sofort zu beachten. 

Link zum BMF Schreiben: Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise, Grundsätze für die Korrektur 

von Einkünften gemäß § 1 AStG (bundesfinanzministerium.de) 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2021-07-14-verwaltungsgrundsaetze-verrechnungspreise.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2021-07-14-verwaltungsgrundsaetze-verrechnungspreise.pdf?__blob=publicationFile&v=4

